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4„ Verordnung: Festsetzung des Entgeltes~ des Materialkostenersatzes und des Sperrgeldes für Hausbesorger. 

4. 
Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 20. Dezember 1979 betreffend 
die Festsetzung des Entgeltes, des Material
kostenersatzes und des Sperrgeldes für Haus-

besorger 
Auf Grund der §§ 7, 8 und 10 des Hausbesor

gergesetzes vom 11. Dezember 1969, BGB!. 
Nr. 16/1970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 24. Juni 1971, BGB]. Nr. 314/1971, des 
Bundesgesetzes vom 23. Juli 1974, BGB!. Nr. 399/ 
1974 sowie des Are. IV des Bundesgesetzes vom 
7. Juli 1976, BGB!. Nr. 390, wird verordnet: 

Entgelt 
§ 1. Das mor>atlidl<: Entgelt des Ha....besorgens 

wird wie folgt festgesetzt: 
Für die nach den §§ 3 und 4 Abs. 1 des Haus
be.so~ zu erbringenden Dienstleistun
gen 

1. bei Wohnungen je Quadratmeter 
Nutzfläche .... , .. „ .. „ „ , „ , . 1,05 S 

2. bei anderen Räumlichkeiten je 
Quadratmeter Nutzfläche . . . . . . . . 1,05 S 

3. für das Reinigen der Gehsteige und 
deren Bestreuung bei Glatteis je 
Quadratmeter Gehsteigfllidie . . . • 1,90 S 

Die Erhöhungen betragen gegenüber der Ver· 
ordnung des Landeshauptmannes vom 12. Dezem
ber 1977, LGB!. für W"1"ll Nr. 41/1977, für die 
Ziffern 

1 ................... „ .......... 10,53'/• 
2 .••• „ .„ •... „ ............. „. 
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10,53'1• 
11,76•/o 

Materialkostenersatz 

§ 2. Als Ersatz für die Kosten der Beschaffung 
der zu den Reinigungsarbeiten im Sinne des § 4 
Abs. 1 Z. 1 lit. a bis d des Hausbesorgergesetzes 
erforderlid1en Materialien wird eine Vergütung 
in Form eineo Zuschla.ges zu dem Ent>gelt g.emäß 
§ 1 Z. 1 und 2 -iin Ausmaß von 15% festgesetzt. 
Dieser Zuschlag ist kein Bestandteil des Entgeltes. 

Aufrundwtg 

§ 3. Die sich aus dem Entgelt nach § 1 sowie 
dem Zuschlag nach § 2 ergebende Summe ist für 
den Fall, daß sie auf keinen vollen Zehngroschen
betrag lautet, auf die nächsthöheren zehn Gro
schen aufzurunden. 

Spenge!d 

§ 4. Wer in der vorgeschriebenen Sperrzeit 
die Diensre des Hausbesorgers oder des besrell
ten Vertreters zum öffnen des Tores in An
spruch nimmt, hat :an den Hausbesorger (Ver
treter} für das tJffnen des Tores vor Mitter
nacht 25 S, nach Mitternacht 35 S zu entrnchten. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am 1, März 1980 
in Kraft. Gleidizeitig tritt die Verordnung des 
Landeshauptmaru>eS vom 12. Dezember 1977, 
LGBI. für Wien Nr. 4111977, außer Kraft. 

Der Landeshauptmann; 

Gratz 
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